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1. Einleitung

Die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen wird in den länder-

gemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) vom

10.10.2003 – in der jeweils gültigen Fassung verbindlich vorgeschrieben und

in den einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche Weise als

Voraussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert.

Die Begutachtung des Studiengangs durch die Gutachter und die Akkreditie-

rungsentscheidung der Akkreditierungskommission der AHPGS orientiert sich

an den vom Akkreditierungsrat in den „Regeln des Akkreditierungsrates für die

Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung” (beschlos-

sen am 08.12.2009 i .d. F. v. 23.02.2012; Drs. AR 25/2012) vorgegebenen

Kriterien. Von Bedeutung ist dabei, ob der zu akkreditierende Studiengang ein

schlüssiges und kohärentes Bild im Hinblick auf gesetzte und zu erreichende Ziele

ergibt.

Die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens erfolgt in drei Schritten:

- Antragstellung durch die Hochschule

Die Geschäftsstelle prüft den von der Hochschule eingereichten Akkredi-

tierungsantrag und die entsprechenden Anlagen auf Vollständigkeit und

bezogen auf die Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates und der

Vorgaben der Kultusministerkonferenz. Sie erstellt dazu eine zusammen-

fassende Darstellung (siehe 2.- 5.), die von der Hochschule geprüft und

frei gegeben und nach der Freigabe zusammen mit allen Unterlagen den

Gutachtern zur Verfügung gestellt wird.

- Vor-Ort-Begutachtung (Peer-Review)

Die Vor-Ort-Begutachtung umfasst Gespräche mit der Hochschulleitung,

den Dekanen, den Programmverantwortlichen und den Studierenden. Sie

liefert der Gutachtergruppe über die schriftlichen Unterlagen hinausgehen-

de Hinweise zum Studiengang. Aufgabe der Gutachter im Rahmen der

Vor-Ort-Begutachtung ist die Überprüfung und Beurteilung des Studien-

gangkonzeptes, der Bildungsziele des Studiengangs, der konzeptionellen
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Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem, des Prüfungssys-

tems, der Durchführbarkeit des Studiengangs, der Systemsteuerung durch

die Hochschule, der Formen von Transparenzherstellung und Dokumenta-

tion sowie der Qualitätssicherung. Die Gutachtergruppe erstellt nach der

Vor-Ort-Begutachtung auf der Basis der Analyse des Antrags und der ein-

gereichten Unterlagen sowie der Ergebnisse der Vor-Ort-Begutachtung

einen Gutachtenbericht (siehe 6.), der zusammen mit allen von der Hoch-

schule eingereichten Unterlagen als Grundlage für die Akkreditierungsent-

scheidung der Akkreditierungskommission (siehe 7.) dient.

- Beschlussfassung der Akkreditierungskommission der AHPGS

Die Beschlussfassung der Akkreditierungskommission erfolgt auf der Basis

der von der Hochschule eingereichten Unterlagen, der von der Geschäfts-

stelle erstellten zusammenfassenden Darstellung, dem abgestimmten Gut-

achtervotum der Vor-Ort-Begutachtung sowie unter Berücksichtigung der

ggf. von der Hochschule nachgereichten Stellungnahme zum sachlichen

Teil des Gutachtens bzw. nachgereichten Unterlagen.

2. Allgemeines

Der Antrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf auf Akkreditierung des Ba-

chelor-Studienganges „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen”

(Teilzeit) wurde am 28.02.2012 in elektronischer und in schriftlicher Form bei

der AHPGS eingereicht.

Der Akkreditierungsvertrag zwischen der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

und der AHPGS wurde am 02.08.2012 unterzeichnet.

Am 28.02.2012 wurden folgende Antragsunterlagen eingereicht (die von den

Antragstellern eingereichten Unterlagen sind im Folgenden - zwecks besserer

Verweismöglichkeiten - durchlaufend nummeriert):
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- Antrag auf Akkreditierung des berufsbegleitenden Bachelor-Studienganges

„Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen” (Teilzeit), (rele-

vant ist die Version vom 16.11.2012)

- Offene Fragen (OF) vom 22.03.2012,

- Offene Fragen II (OF II) vom 13.11.2012,

- Antworten vom 18.07.2012 auf die offenen Fragen (AOF) vom

22.03.2012 (sind in die Antragsversion vom 18.07.2012 eingearbeitet),

- Antworten vom 16.11.2012 auf die offenen Fragen II (AOF) vom

13.11.2012.

- Anlage 1: Modulhandbuch berufsbegleitender Bachelor „Beratung im Ge-

sundheits-, Sozial- und Bildungswesen” (Teilzeit), (Modul 7. Semester

vom 16.11.2012 anhängen)

- Anlage 2: Prüfungsordnung für den berufsbegleitenden Bachelor-Studien-

gang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen” an der Flied-

ner Fachhochschule Düsseldorf (Stand: 20.06.2012), (relevant ist die Ver-

sion vom 18.07.2012)

- Anlage 3: Diploma Supplement (deutsch / englisch), (relevant ist die Ver-

sion vom 18.07.2012)

- Anlage 4: Gender- und Diversity-Konzept der Fliedner Fachhochschule

Düsseldorf,

- Anlage 5: Kurz-Lebensläufe der Lehrenden (bislang liegt das CV einer

hauptamtlich lehrenden Professorin vor),

- Anlage 6: Lehrverflechtungsmatrix,

- Anlage 7: Tabellarische Übersicht über die drei zum Einsatz kommenden

Studienbriefe einschließlich der Studienbriefe (1. Sozialtheoretische Fun-

dierung; 2. Wissenschaftstheorie und qualitative Sozialforschung; 3. As-

pekte der Sozialpsychologie, der Familiendynamik und Aspekte der Psy-

choanalyse),

- Anlage 8: Förmliche Erklärung der Hochschulleitung über die Sicherstel-

lung der räumlichen und sächlichen Ressourcen vom 18. Januar 2012.

Am 22.03.2012 hat die AHPGS der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf „Offene

Fragen” bezogen auf den Antrag auf Akkreditierung des eingereichten berufsbe-

gleitenden Bachelor-Studiengangs „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bil-
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dungswesen” mit der Bitte um Beantwortung zugeschickt. Am 18.07.2012 sind

die Antworten auf die „Offenen Fragen” (AOF) bei der AHPGS in elektronischer

Form eingetroffen (die Antworten sind laut Antragsteller in die Überarbeitung

des Antrag eingeflossen). Zudem hat die Fachhochschule die nachfolgend ge-

nannten weiteren ergänzenden Unterlagen eingereicht und einige ältere Anlagen

ersetzt (siehe oben):

- Anlage 9: Evaluationsordnung der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

(Entwurf, Stand: 12.07.2012), (ist den Unterlagen Physician Assistant

beigefügt)

- Anlage 10: Konzept „Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung” der

Fliedner Fachhochschule Düsseldorf (Entwurf, Stand: 16.07.2012), (ist

den Unterlagen Physician Assistant beigefügt)

- Anlage 11: Leitbild der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf (Entwurf,

Stand: 14.06.2012),

- Anlage 12: Tutorenkonzept (Entwurf, Stand: 06.06.2012),

- Anlage 13: Information über die Lernplattform „moodle”,

- Anlage 14: Rechtsprüfung der Prüfungsordnung,

- Anlage 15: Vorgabe des Ministeriums für professorale Quote der Lehren-

den, (aus Antrag Physician Assistant übernehmen)

- Anlage 16: Kommentar zur „Zusammenfassenden Darstellung”.

(16.11.2012)

Am 13.11.2012 hat die AHPGS der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf die zu-

sammenfassende Darstellung des Bachelor-Studienganges „Beratung im Gesund-

heits-, Sozial- und Bildungswesen” mit der Bitte um Prüfung und Freigabe zuge-

schickt. Am 16.11.2012 ist die zusammenfassende Darstellung von der Fliedner

Fachhochschule Düsseldorf freigegeben worden.

Die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens erfolgt auf Grundlage der vom

Akkreditierungsrat vorgegebenen „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkre-

ditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am

08.12.2009 i .d. F. v. 23.02.2012; Drs. AR 25/2012).
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Am 04.12.2012 fand die Vor-Ort-Begutachtung statt. Der Antrag, die ergänzen-

den Erläuterungen sowie das Ergebnis der Vor-Ort-Begutachtung bilden die Grund-

lage für den Akkreditierungsbericht.

Die AHPGS hat den Antrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf auf erstmalige

Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs „Beratung im Gesundheits-, Sozial-

und Bildungswesen“ auf Empfehlung der Gutachter und auf Beschluss der Akkre-

ditierungskommission positiv beschieden und spricht die erstmalige Akkreditie-

rung mit Auflagen für die Dauer von fünf Jahren bis zum 30.09.2018 aus.

3. Fachlich-inhaltliche Aspekte

3.1 Struktur des Studienganges und fachlich-inhaltliche Anforderungen

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist eine private Fachhochschule, die 2011

staatlich anerkannt wurde. Sie nahm ihren Studienbetrieb zum Wintersemester

2011/2012 mit Studiengängen im Bereich Gesundheit, Erziehung, Bildung und

Management auf. Die Fachhochschule ist eingebunden in das kulturelle Erbe und

definierte Selbstverständnis der „Kaiserswerther Diakonie”. Die Kaiserswerther

Diakonie ist eine Einrichtung im Gesundheits- und Sozialbereich und ein Bildungs-

träger mit ca. 2.200 Mitarbeitenden. Sie unterhält u.a. ein 660 Betten-Kranken-

haus mit elf Fachdisziplinen, drei stationären Altenhilfeeinrichtungen sowie ver-

schiedenen Einrichtungen im Bereich der Psychiatrie, der Jugend-, Behinderten-

und Familienhilfe. Darüber hinaus wird ein differenziertes System von Aus-, Wei-

ter- und Fortbildungen angeboten mit ca. 1.600 Ausbildungsplätzen im Sektor

Pflege und Sozialpädagogik, zwei bilingualen, integrativen Kindertagesstätten,

einem Lern- und Förderzentrum, einer Familienbildungsstätte und einem internatio-

nal ausgerichteten Internat. Die in der Kaiserswerther Diakonie angesiedelten Aus-

bildungseinrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich bildeten die Grundlage

für die Gründung der Fachhochschule (siehe Antrag C1.1 und Kapitel 5 dieser

zusammenfassenden Darstellung).

Der an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf angesiedelte Bachelor-Studien-

gang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen” ist ein auf sieben

Semester Regelstudienzeit angelegter berufsbegleitend konzipierter Teilzeitstudi-
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engang, in dem insgesamt 180 ECTS nach dem European Credit Transfer System

vergeben werden (siehe Anlage 2, § 5). Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht

einer studentischen Arbeitsbelastung (Workload) von 25 Stunden (siehe Anlage

2, § 15 Abs. 2 und Antrag A1.6). Der Gesamt-Workload im Studium beträgt

4.500 Stunden. Der von den Studierenden zu erbringende Gesamtarbeitsaufwand

gliedert sich in 1.496 Stunden Präsenzstudium und 3.004 Stunden Selbstlernzeit

(siehe Antrag, A1.6 und Anlage 2: Anhang Studienverlaufsplan). Eine (einschlägi-

ge) Berufstätigkeit während des Studiums ist laut Antragsteller nicht erforderlich.

Für berufstätige Studierenden wird eine Reduzierung der Normalarbeitszeit auf

ca. 30-50% empfohlen (siehe Antrag A1.7 und Anlage 16). Eine entsprechende

Regelung soll in die Prüfungsordnung aufgenommen werden (siehe Anlage 16).

Von der im Antrag vorgesehenen Anrechnung von beruflichen Ausbildungen der

Systeme Gesundheit, Soziales und Bildung sowie von beraterischen Weiterbildun-

gen haben sich die Antragsteller am 16.11.2012 verabschiedet. Eine Anrechnung

ist nun nicht mehr vorgesehen (siehe Anlage 16), die Äquivalenzprüfung entfällt

(siehe AOF II). Auch die Auflistung der Berufe ist nach der Entscheidung gegen

ein Äquivalenzprüfungsverfahren und ein Anrechnungsverfahren außerhochschu-

lisch erworbener Leistungen hinfällig, so die Antragseller. Für die Zulassung sind

die in der Prüfungsordnung verankerten Zulassungskriterien nach hochschulrecht-

lichen Vorgaben entscheidend (siehe AOF II).

Pro Semester werden 26 ECTS (im siebten Semester 24 ECTS) erworben, die

einem Workload von 650 (bzw. 600) Stunden entsprechen (siehe Anlage 2, An-

hang Modulübersicht / Studienplan). Laut Antragsteller strukturieren sich die Prä-

senzzeiten in dem berufsbegleitend angebotenen Teilzeitstudium pro Studienhalb-

jahr in Form von fünf Blockwochen à fünf bis sechs Tage von Montag bis Sams-

tag (im siebten Semester drei Blockwochen), die in den ersten sechs Semestern

einen zeitlichen Umfang zwischen 40 und 58 (mit Exkursionen) Stunden umfas-

sen. In der Summe ergibt sich damit im Studium eine Präsenzzeit von insgesamt

1.496 Stunden. Im Falle der Berufstätigkeit müssen die Blockwochen mit dem

Arbeitgeber abgesprochen werden (siehe dazu Antrag A2.3).

Für das Abschlussmodul (M VI.2) werden 16 ECTS vergeben (Bachelor-Arbeit

12 ECTS, Kolloquium 4 ECTS) (siehe Anlage 1, S. 29f., bzw. korrigierte Nachrei-

chung). Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad



- 9 -

„Bachelor of Arts” (B.A.) verliehen. Das Bachelorzeugnis wird durch ein Diploma

Supplement ergänzt (siehe Anlage 3). Dieses gibt Auskunft über das dem Ab-

schluss zugrunde liegende Studium.

Der Bachelor-Studiengang soll erstmals im Wintersemester 2013/2014 angeboten

werden. Die Zulassung zum Studiengang erfolgt jedes Jahr jeweils zum Winterse-

mester (siehe Anlage 2, § 5). Pro Wintersemester stehen 25 Studienplätze zur

Verfügung. Damit der Studiengang durchgeführt wird, bedarf es einer Teilnehmer-

zahl von mindestens 12 Studierenden (siehe Antrag A1.9 und Anlage 16).

Eine Modulübersicht ist dem Antrag beigefügt (siehe Anlage 2, S. 31).

Der Studiengang ist kostenpflichtig. Von den Studierenden werden pro Monat

Studiengebühren in Höhe von 350,- Euro erhoben. Die Studiengebühren decken

laut Antragsteller sämtliche Leistungen der Hochschule ab, die mit dem Studium

zu tun haben. Die Gesamtkosten für das Studium liegen bei rund 14.700 ,- Euro

(siehe dazu Antrag A1.10 und Anlage 16).

Die Fachhochschule plant die Nutzung der Lernplattform Moodle für das Blended

Learning (siehe dazu Anlage 13). Die Lernplattform soll zum Wintersemester

2012/2013 zur Verfügung stehen, das heißt, die Studierende des zu akkreditie-

renden Studienganges können somit im Wintersemester 2013/2014 darauf zu-

rückgreifen. Alle Mitarbeiter der Fachhochschule erhalten eine entsprechende

Einführung (siehe Antrag A1.17) Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf wird

ab dem 01.03.2013 eine Stelle in Teilzeit (20 Wochenstunden) für eine Fachkraft

mit IT-Kompetenzen besetzen, die im Bereich Hochschulsoftware und Moodle-

Support eingesetzt wird. Diese Fachperson wird auch für die Einführung der Stu-

dierenden und Lehrenden in die Nutzung von moodle sowie die weiterführende

Betreuung zuständig sein; zu den Aufgaben wird auch die Erstellung/Pflege einer

Präsentation (Video) und Dokumentation zur Nutzereinführung zählen. Eine weite-

re hauptamtlich lehrende Person wird ebenfalls ab Januar 2013 benannt, die vor

allem einen Lernbereich mit Materialien zur Einführung in das wissenschaftliche

Arbeiten koordiniert (siehe Antrag A1.17).
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Der Praxisbezug des Bachelor-Studiengangs „Beratung im Gesundheits-, Sozial-

und Bildungswesen” ist laut Antragsteller „durch den berufsbegleitenden Charak-

ter des Studiums gewährleistet, wobei eine Berufstätigkeit kein verpflichtendes

Element des Studienkonzepts darstellt”. Eine Praktikumsphase ist im Studiengang

nicht vorgesehen. Daher existiert auch keine Praxisordnung, so die Antragsteller

(siehe Antrag A1.18).

Forschung ist im Studiengang bislang nicht vorgesehen. Forschung soll an der

Fliedner Fachhochschule Düsseldorf jedoch mittelfristig aufgebaut werden (siehe

Antrag A1.19).

Das Curriculum sieht laut Antragsteller keine Verpflichtung zum Auslandsstudium

vor (siehe Antrag A1.15). Die Lehrveranstaltungen finden i.d.R. in deutscher

Sprache statt (siehe Antrag A1.14). Mobilitätsfenster sind nicht vorgesehen. Der

aktuelle Planungsstand des Studiengangs erklärt sich vor dem Hintergrund der

Tatsache, dass die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf als junge Fachhochschule

im Aufbau den Fokus auf die Umsetzung eines dichten dreijährigen Studiengangs

gerichtet hat, der Studierenden im Vollstudium einen zügigen Weg in die Berufstä-

tigkeit ermöglicht und dabei die kostenpflichtige Studienzeit auf drei Jahre be-

schränkt. Der Aufbau von internationalen Kontakten und Forschungsaktivitäten

legt zukünftig eine weitere Berücksichtigung von Mobilität durch nationale und

internationale Praktika nahe, so die Antragsteller (siehe OF II und Antrag A1.18).

Die Anrechnung von Studienleistungen ist in § 21 der Prüfungsordnung geregelt.

Dort sind auch die Vorgaben der Lissabon-Konvention umgesetzt (siehe Anlage

3, § 20).

3.2 Modularisierung des Studiengangs

Der Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswe-

sen” ist modular aufgebaut und in 8 Pflichtmodule (einschließlich Abschlussmodul

mit Bachelorarbeit und Kolloquium) untergliedert, die jeweils in drei bis sechs Teil-

module ausdifferenziert sind (siehe Anlage 2, § 6 und Anlage 1).
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Der Studiengang ist in drei Studienphasen gegliedert (Basis-, Profil- und Ab-

schlussstudium), wobei das Basisstudium vier Semester, das Profilstudium zwei

Semester und das Abschlussstudium ein Semester umfassen. Die ersten beiden

Semester sind der Reflexion der Praxiserfahrungen aus den unterschiedlichen Sek-

toren und dem Erwerb von Methodenkompetenzen der Beratung gewidmet. Im

dritten und vierten Semester erfolgt der Einstieg in sozialwissenschaftliches

Grundlagenwissen zum Strukturwandel und den Anforderungen an die Handeln-

den sowie das wissenschaftliche Arbeiten. In der zwei Semester umfassenden

Profilphase wird eine systemspezifische und zielgruppenorientierte Vertiefung

vermittelt. Im siebten Semester werden ein Beratungskonzept entwickelt und

das Studium mit der Bachelor-Arbeit und einem Kolloquium abgeschlossen (siehe

Antrag A1.11, A1.12 und A2.3; siehe auch Anlage 2, § 6).

In der Lehre in den Modulen werden jeweils wissenschaftlich-theoretische Lehr-

veranstaltungen mit hohem Theoriebezug, Veranstaltungen zur Vermittlung von

methodischen Kompetenzen sowie solche zu Mentoring und Praxisseminare mit-

einander kombiniert, so die Antragsteller (siehe Anlage 1).

Laut Antrag sind die 8 Module überwiegend studiengangsspezifische Module.

Überschneidungen ergeben sich in der Lehre vor allem im Bereich der Nutzung

von Studienbriefen der Bachelor-Studiengänge „Pflegemanagement und Organisa-

tionswissen” sowie „Bildung und Erziehung in der Kindheit”. Ein gemeinsamer

Seminarunterricht mit Studierenden dieser Studiengänge ist jedoch im vorliegen-

den Studiengang nicht vorgesehen, so die Antragsteller, so die Antragsteller (sie-

he Antrag A1.12). 

Wichtige Informationen zu den drei zum Einsatz kommenden Studienbriefe

wurden vom Antragsteller in einer Übersicht zusammengestellt (siehe Anlage 7).

Die Studienbriefe werden im Rahmen der Vor-Ort-Begehung vorgelegt. Folgende

Studienbriefe kommen zum Einsatz: 1. Sozialtheoretische Fundierung; 2. Wissen-

schaftstheorie und qualitative Sozialforschung; 3. Aspekte der Sozialpsychologie,

der Familiendynamik und Aspekte der Psychoanalyse.

Alle Module werden innerhalb eines Semesters abgeschlossen. Die Module haben

laut Modulbeschreibungen einen Umfang von 26 ECTS (Ausnahme Modul Bache-
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lor-Arbeit und Kolloquium mit 12 bzw. 4 ECTS und Modul Konzeptentwicklung

Beratung mit 8 ECTS). Die Studienstruktur ist in einer Übersicht dargestellt (siehe

Anhang Anlage 1).

Im Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen”

werden die im Folgenden aufgeführten Module angeboten (siehe Anlage 1):

- M I: Basismodul „Beratung in der Praxis” (26 ECTS, drei Teilmodule, 1.

Semester),

- M II: Basismodul „Methodenreflexion” (26 ECTS, drei Teilmodule, 2. Se-

mester),

- M III: Basismodul „Strukturwandel” (26 ECTS, drei Teilmodule, 3. Semes-

ter),

- M IV: Basismodul „Subjekt, Flexibilität, Heterogenität und Selbststeue-

rung” (26 ECTS, vier Teilmodule, 4. Semester),

- M V: Profilmodul „Beratung im System” (26 ECTS, fünf Teilmodule mit

einem Wahlpflichtbereich Beratung entweder im Gesundheitswesen oder

im Sozialwesen oder im Bildungswesen kombiniert mit zwei systemüber-

greifenden Veranstaltungen, 5. Semester),

- M VI: Profilmodul „Zielgruppenorientierte Vertiefungen” (26 ECTS, sechs

Teilmodule, 6. Semester),

- M VII: Modul „Konzeptentwicklung Beratung” (8 ECTS, 7. Semester),

- M VIII: Abschlussmodul „Bachelor-Arbeit und Kolloquium” (12 ECTS Ba-

chelor-Arbeit, 4 ECTS Kolloquium, 7. Semester).

Hinsichtlich der Modulstruktur und die Modulprüfungen merken die Antragsteller

an: „Der Hinweis auf den Umfang von Modulen bzw. die Modulstruktur wird auf-

genommen und derzeit FFH-intern diskutiert. Auf die Neufassung einer Modul-

übersicht, die den Hinweis auf den Umfang der Einzelmodule aufnimmt, wird je-

doch vorerst verzichtet, da ansonsten bei Begutachtung konkurrierende Titel und

Bezeichnungen, Nummerierungen etc. zu Irritationen führen (siehe AOF II). 

Folgende Formen der Lehrveranstaltungen werden angeboten: Vorlesung, Semi-

nar, Praxisseminar, Übung und Kolloquien (siehe Anlage 2, § 7 und Antrag

A1.13). Jedes Modul wird mit einer lehrveranstaltungs- und teilmodulübergreifen-
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den Modulprüfung abgeschlossen. Die Formen der Prüfungsleistungen sind in §

14 der Prüfungsordnung beschrieben (siehe Anlage 2, § 14; siehe auch Antrag

A1.13).

Die Wiederholung von Prüfungsleistungen ist in § 19 der Prüfungsordnung gere-

gelt. Nicht bestandene Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden

(siehe Anlage 2, § 19). Die Rechtsprüfung der Prüfungsordnung liegt vor (siehe

Anlage 14).

Das Modulhandbuch ist formal wie folgt aufgebaut bzw. enthält Angaben zu (u.a)

folgenden Punkten: Bezeichnung des Moduls, Bestandteile des Moduls (Teilmodu-

le), Gesamtworkload, Name des Modulverantwortlichen (stehen noch nicht fest),

Lehrinhalte der Teilmodule, Kompetenzen, Prüfungsleistungen, Prüfungsformen,

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, Arbeitsaufwand und

Leistungspunkte (Präsenz-, Selbststudium, ECTS), Teilnahmevoraussetzungen

und Vorkenntnisse, Dauer des Moduls und Angebotsturnus (siehe Anlage 1).

3.3 Bildungsziele des Studiengangs

Bildungsziel im Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bil-

dungswesen” ist die „Kompetenz zur Durchführung einer ganzheitlichen, wissens-

basierten und methodisch begründeten psychosozialen Beratung von Einzelperso-

nen, Gruppen und Teams im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen” (siehe

Anlage 2, § 2 Abs. 2). Vermittelt werden wissenschaftliche, methodische und

handlungsrelevante Kompetenzen, die für die Profession „Beratung” nach gegen-

wärtigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand bedeutend sind, so die Antrag-

steller. Dabei werden u.a. die klassischen Formen der Individual-, Team- und

Gruppenberatung auf wissenschaftlicher Basis erworben. Daneben werden vertie-

fend Kompetenzen im Umgang mit Diversität erworben, die sich auf bestimmte

Gruppen und Individuen mit besonderem Beratungsbedarf und auf bestimmte Be-

ratungskonstellationen beziehen: z.B. (1) Beratung von Einzelnen, Gruppen und

Teams, (2) Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien, (3) Beratung von

Menschen mit Behinderung und älteren Menschen und ihre Angehörigen, (4) Ge-

schlecht, Alter und Kultur in Beratung berücksichtigend (siehe Einführungstext
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in Anlage 1).Die Studierenden des berufsbegleitenden Studiengangs lernen zudem

Fragen von Arbeit, Sozialisation und Bildung in ein reflexives und offenes Ver-

ständnis von Beratung mit einzubeziehen. Der Studiengang konstatiert außerdem,

dass die professionelle Ausübung von Beratung in Deutschland zunehmend recht-

liche Regelungen beachten muss. Die Studierenden setzen sich im Studienverlauf

mit dem Wechselspiel von Theorie und Praxis der Beratung wissenschaftlich, er-

fahrungsbezogen und handlungswirksam auseinander. Ihre Kompetenzen der

Selbststeuerung werden so wissenschaftlich reflektiert und methodisch fundiert,

so die Antragsteller (siehe dazu Einführungstext in Anlage 1).

Zielgruppe des berufsbegleitend angebotenen Studiengangs an der Fliedner Fach-

hochschule Düsseldorf sind u.a. Personen, die bereits in vielfältigen Arbeitsfeldern

der Beratung tätig sind und ohne vollständige Aufgabe eines Arbeitsplatzes stu-

dieren möchten. Damit wird laut Antragsteller auch solchen Personen ein wissen-

schaftliches und berufsbezogenes Studium ermöglicht, die bislang diese Bildungs-

chancen nicht ergreifen wollten oder konnten (siehe Einführungstext in Anlage

1).

3.4 Arbeitsmarktsituation und Berufschancen

Die Systeme Gesundheit, Soziales und Bildung erfahren aktuell einen beschleu-

nigten strukturellen Wandel, der Konsequenzen für das Arbeitsleben und die Le-

benswege von Menschen hat. Die komplexer werdende Vielfalt von Lebensstilen

und -bedingungen, von Bildungschancen und die sich schnell verändernden Ar-

beitsrealitäten führen dabei zunehmend zu Verunsicherungen bei den Menschen.

Erwerbs- und Berufsfelder wandeln sich und Lebens- und Berufsbiografien werden

durch den beschleunigten Wandel zu unvorhersehbaren und flexibel zu gestalten-

den „Multientscheidungswegen“, so die Antragsteller.

Zu den neuen Anforderungen der Arbeitswelt gehören neben der personalen

Selbstverantwortung auch Führungsanforderungen und die Aufforderung zur Mit-

gestaltung von Organisationsstrukturen. In all diesen Dimensionen benötigen Indi-

viduen, Gruppen, Familien oder Teams zunehmend Beratung durch Coaching,

Supervision oder ähnliche Maßnahmen. Der Druck zu Eigenverantwortung erfor-
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dert eine kompetente Selbststeuerung der Individuen und Gruppen, deren Ent-

wicklung durch psychosoziale Beratung unterstützt werden kann, so die Antrag-

steller weiter (siehe Antrag A2.4; siehe auch Einführungstext zu Anlage 1). Laut

Antragsteller ist dazu auf der Seite der Berater „ein wissenschaftlich fundierter

Beratungshabitus gefordert, der theoretisch sicher und methodisch ethisch-fra-

gend bleibt. Aus dieser Position unterstützt Beratung die Auseinandersetzung

des Klientels mit Heterogenität, Freiheit und Selbstsorge beziehungsweise Selbst-

steuerung” (siehe Einführungstext zu Anlage 1).

Der berufsbegleitend angebotene Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesund-

heits-, Sozial- und Bildungswesen” reagiert laut Antragsteller „auf den wachsen-

den Bedarf psychosozialer Beratung” in den Handlungsfeldern des Gesundheits-,

Sozial- und Bildungswesens, der bislang von nicht akademisch qualifizierten Fach-

kräften bedient wurde (siehe Antrag A2.4; siehe auch Einführungstext zu Anlage

1).

Laut Antragsteller sind die Arbeitsmarkt- und Berufschancen „durch die hohe Ein-

satzbreite günstig. BeraterInnen können sowohl selbständig, angestellt als auch

nebenberuflich arbeiten” (siehe Antrag A3.1).

3.5 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen

Zum Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswe-

sen” an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf hat Zugang, wer gemäß § 49

Hochschulgesetz die allgemeine Hochschulreife, die Fachhochschulreife oder eine

von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzu-

gangsberechtigung nachweist. Zugang zum Studium an der Fliedner Fachhoch-

schule Düsseldorf haben auch beruflich qualifizierte Bewerber ohne Hochschulzu-

gangsberechtigung gemäß Berufsbildungshochschulzugangsverordnung vom 8.

März 2010 (siehe Anlage 2, § 4 und Antrag A4.1).

Als weitere Zugangsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung in einem

staatlich anerkannten Fachberuf im Gesundheits-, Sozial- oder Bildungswesen

nachzuweisen. Darüber hinaus muss eine berufliche Tätigkeit im Gesundheits-,
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Sozial- oder Bildungswesen im Umfang von drei Jahren nachgewiesen werden

(siehe Anlage 2, § 4 und Antrag A4.1). Die Liste der zur Zulassung vorgesehenen

Berufe ist nach der Entscheidung gegen ein Äquivalenzprüfungsverfahren und

ein Anrechnungsverfahren außerhochschulisch erworbener Leistungen hinfällig,

so die Antragseller. Für die Zulassung sind die in der Prüfungsordnung veranker-

ten Zulassungskriterien nach hochschulrechtlichen Vorgaben entscheidend (siehe

AOF II und Anlage 16).

Übersteigt die Zahl der qualifizierten Bewerber die Gesamtzahl der zur Verfügung

stehenden Studienplätze, wird eine Auswahl nach Kriterien getroffen und eine

Rangliste erstellt. Dabei wird dem Grad der Qualifikation bei der Bewertung ein

maßgeblicher Einfluss gegeben. Kriterien sind: a. Note der Hochschulzugangsbe-

rechtigung, b. einschlägige Berufserfahrung, c. Nachweis eines sozialen oder ge-

sellschaftlichen Engagements. Die Bewertung der Kriterien nimmt der Prüfungs-

ausschuss vor (siehe Anlage 2, § 4 und Antrag A4.1).

3.6 Qualitätssicherung

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf entwickelt derzeit ein eigenes Qualitäts-

managementsystem, das bis Dezember 2014 abgeschlossen sein soll (siehe Anla-

ge 10, S. 8). Dazu wurde eine Arbeitsgruppe „Qualitätsmanagement” (QM) ge-

gründet, deren ständige Mitglieder aus der Projektleitung QM, der Verwaltungslei-

tung und einem Mitglied aus der Professorenschaft bestehen. Die Arbeitsgruppe

trifft sich im Rahmen regelmäßiger Klausurtagen. Aktuell werden Prozessbeschrei-

bungen erarbeitet. Das Rektorat wird über die Ergebnisse der Sitzungen infor-

miert. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung und deren Instrumente sind

in das Führungs- und Controllingsystem der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

eingebunden und verstehen sich als integriertes Konzept der Vernetzung der Leis-

tungen und Abläufe der unterschiedlichen Organisationsbereiche wie Rektorat,

Wissenschaft und Verwaltung, so die Antragsteller (siehe Antrag A5.1). Ziel der

Qualitätsentwicklung ist es, eine Qualitätskultur zu entwickeln und zu etablieren,

welche die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf als lernende Organisation ver-

steht. Neben einem gelebten Verständnis für die Qualitätsziele und den entspre-

chenden Instrumentarien zur Bewertung von Qualität ist auch die gemeinsam ge-



- 17 -

tragene Verantwortung aller Mitarbeitenden der Fliedner Fachhochschule Düssel-

dorf für die Sicherung der Qualität von Bedeutung, so die Antragsteller. Darüber

hinaus hat die Fachhochschule den Entwurf eines Leitbildes vorgelegt (siehe Anla-

ge 11), das Angaben zu Lehre und Forschung und zur Organisationskultur enthält.

Das im Aufbau befindliche Qualitätsmanagementhandbuch (siehe Anlage 10) ori-

entiert sich im Rahmen der Prozesslandschaft an folgenden Prozessen: Führungs-

prozesse, Leistungsprozesse und Unterstützungsprozesse.

Qualitätssicherungsmaßnahmen bezogen auf den zu akkreditierenden Studiengang

sind laut Antragsteller in das hochschulübergreifende Qualitätssicherungssystem

eingebunden (siehe Antrag A5.2).

Die von der Fachhochschule entwickelte Evaluationsordnung (siehe Anlage 9)

regelt die Evaluation von Lehre, Studium und Weiterbildung. Aktuell sind bereits

erste Instrumente der Evaluation von Lehre und Studium umgesetzt. Eine umfang-

reiche Evaluation (z.B. bezüglich Lehre, Studium, Beratung, Verwaltungsprozes-

sen, Rahmenbedingungen des Studiums, Studienmotivation und Gesamtzufrieden-

heit) hat zum Ende des ersten Semesters bezogen auf die bislang etablierten Stu-

dienangebote im Wintersemester 2011/2012 stattgefunden (siehe Antrag A5.3).

Laut Antragsteller sollen folgende Instrumente zeitnah entwickelt werden: Evalu-

ation der Praktika, Evaluation des Prüfungssystems, Evaluation der Beratungsan-

gebote, Evaluationsprozesse am Ende des Studiums und Absolventenbefragungen

(siehe Anlage 10).

Informationen über den hier zu akkreditierenden Studiengang werden nach der

Akkreditierung sowohl auf der Homepage der Fliedner Fachhochschule als auch

in Form von Flyern bereit gestellt. Auf der Homepage werden auch Formulare

zur Bewerbung und Dokumente zu Studiengangsprüfungen, Ordnungen, Nach-

teilsausgleichsregelungen etc. öffentlich zugänglich gemacht (siehe Antrag A5.7).

Eine allgemeine Studienberatung, die den Studierenden für generelle organisatori-

sche und persönliche Fragen zur Verfügung steht, ist an der Fliedner Fachhoch-

schule vorhanden. Die spezielle Fachstudienberatung erfolgt durch die hauptamt-

lich Lehrenden in wöchentlichen Sprechstunden. Neben den persönlichen Gesprä-
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chen soll die Beratung in Einzelfragen auch per E-Mail oder über das Internet bzw.

die Lernplattform durchgeführt werden (siehe Antrag A5.8 und Anlage 2, § 8).

Ein Tutorienkonzept befindet sich derzeit im Aufbau (siehe Anlage 12). Die Be-

treuung der Studierenden erfolgt durch die Lehrenden mittels des Konzepts „tuto-

rieller Systeme”. Die Tutoren haben die Aufgabe, die Studierenden zu unterstütz-

en und zu begleiten. Ein Tutorium ist an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

eine Form der Lehrveranstaltung und in den Modulhandbüchern der jeweiligen

Studiengänge ausgewiesen. Mit dem Tutorenkonzept der Fliedner Fachhochschule

Düsseldorf werden Tutorien umrissen, in denen insbesondere die Professoren

und Lehrenden die Rolle eines Mentors der studentischen Tutoren übernehmen

(siehe Antrag A5.8).

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf hat sich in ihrem Gleichstellungs- und

Diversity-Konzept (siehe Anlage 4) dazu verpflichtet, ihre Praxis der Gleichstellung

von Männern und Frauen und von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen

weiterzuentwickeln. Eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Behindertenbeauf-

tragte tragen Sorge für die Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit auch

in Studienangelegenheiten. Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf strebt in den

Studiengängen eine Repräsentanz von 45% bis zu 55% der beiden Geschlechter

an. Wird dieses paritätische Verhältnis wesentlich über- bzw. unterschritten, wer-

den aktive Maßnahmen zur Gewinnung des unterrepräsentierten Geschlechts in

einzelnen Bereichen getroffen (zu diesen und weiteren Ausführungen siehe Antrag

A5.9 und 5.10).

Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind in der Prü-

fungsordnung verankert (siehe Anlage 2, § 9). Nachteilsausgleichsregelungen

für Studierende mit Behinderung beziehen sich noch nicht auf die Zulassung, sind

aber in Planung (siehe AOF II).

Die Berufung der Lehrenden orientiert sich an den Kriterien, die im Gesetz über

die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung des Hochschul-

freiheitsgesetzes vom 01. Januar 2007 festgelegt sind. Bei den Berufungen wird

die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche vorausgesetzt (siehe Antrag B1.3).

Die Fachhochschule hat sich zudem zum Ziel gesetzt, die hochschuldidaktische
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Weiterbildung aller Lehrenden zu unterstützen. Weiterbildungsangebote sind bis-

lang jedoch noch nicht implementiert, aber in Vorbereitung, so die Antragsteller

(siehe Antrag AB1.4).

4. Personelle, sächliche und räumliche Ausstattung

4.1 Lehrende

Gemäß Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie

des Landes Nordrhein-Westfalen müssen in einem Studiengang mindestens 50%

der Lehre von hauptberuflich Lehrenden mit den Einstellungsvoraussetzungen

eines Professors erbracht werden (siehe Anlage 15). Bei der Ausschreibung und

Berufung von Professoren hat die Fachhochschule die Vorgaben des Landeshoch-

schulgesetzes zu beachten (§ 36-38). Laut Antragsteller macht das zuständige

Landesministerium der Fachhochschule gegenüber Vorgaben im Bereich der Per-

sonalaufwuchsplanung, üblicherweise nach Abschluss des Akkreditierungsverfah-

rens für ein neues Studienangebot. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Vorga-

ben des Landes in Bezug auf den Studiengang. Das Landesministerium steht dem

Projekt der Einführung des Studiengangs nach Aussage der Fachhochschule posi-

tiv gegenüber. Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf wird den Studiengang

bei positivem Akkreditierungsabschluss dem Landesministerium zur Genehmigung

vorlegen (siehe Antrag B1.1).

Für den hier zu akkreditierenden Bachelor-Studiengang  „Beratung im Gesund-

heits- , Sozial- und Bildungswesen” sind zum Studienbeginn bzw. im ersten Studi-

enjahr gemäß Aufwuchsplan 1,0 Vollzeitstellen professoral qualifiziertes Lehrper-

sonal eingeplant. Die Professur im Umfang einer Vollzeitstelle wird zum Winterse-

mester2013/2014 ausgeschrieben. Diese Professur wird zusammen mit zwei

weiteren Professoren der Fachhochschule den Studiengang aufbauen und mit

weiteren Lehrkräften in der Lehre vertreten (das CV einer der für den Studiengang

vorgesehenen Professorin, die der Fachhochschule bereits zur Verfügung steht,

ist dem Antrag als Anlage 5 beigefügt). Im Wintersemester 2015/2016 wird eine

weitere halbe Professur ausgeschrieben werden. Im Wintersemester 2017/2018

kommt schließlich eine Vollzeitprofessur hinzu. Damit stehen dem Studiengang

insgesamt 2,5 Vollzeitstellen zur Verfügung (siehe Aufwuchsplan in Antrag B1.1).
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Ziel der Fachhochschule ist es, dass mindestens 60% der Lehre von hauptamtlich

Lehrenden mit den Einstellungsvoraussetzungen eines Professors gemäß § 36

Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen erbracht werden. 40% der Lehre soll von

Lehrbeauftragten übernommen werden (siehe Antrag B1.1). Dem Antrag ist eine

Tabelle beigefügt, die semesterbezogen zwischen der hauptamtlichen bzw. pro-

fessoralen und der Lehre durch Lehrbeauftragte differenziert (siehe Antrag B1.1).

Wissenschaftliche Mitarbeiter sind laut Antrag in der Lehre nicht vorgesehen.

Die Lehrenden im Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und

Bildungswesen” setzen sich laut Lehrverflechtungsmatrix zu Studienbeginn im

Wintersemester 2013/2014 wie folgt zusammen (siehe dazu Anlage 6 und Antrag

B1.1): Aus zwei Hauptamtlichen bzw. zwei Professuren im Umfang von 1,5 Voll-

zeitstellen (18 SWS und 9 SWS), aus weiteren Professoren der Fachhochschule,

die nur in geringem Umfang lehren, sowie einer Reihe von nebenamtlich Lehren-

den bzw. Lehrbeauftragten. Letztere stehen noch nicht fest. Die Notwendigkeit

von Lehrimport ergibt sich laut Antragsteller hauptsächlich in Bezug auf berufliche

Felder oder spezifische Methoden der Beratung (siehe Antrag B1.3). Die erforderli-

chen Qualifikationen, die durch Lehrbeauftragte abgedeckt werden sollen, finden

sich in der Lehrverflechtungsmatrix (siehe Anlage 6). Ein Curriculum Vitae einer

der beiden Hauptamtlichen ist, wie erwähnt, dem Antrag beigefügt (siehe Anlage

5).

Das übliche Verfahren der Genehmigung von Professuren an privaten Hochschu-

len sieht eine Begutachtung der Professorabilität von Personen vor, die von der

Fliedner Fachhochschule Düsseldorf für die Stellenbesetzung vorgeschlagen wer-

den (siehe Antrag B1.1).

Bezogen auf das Qualifikationsprofil und -niveau der Lehrbeauftragten verfolgt

die Fachhochschule den Anspruch, dass diese mindestens über einen akademi-

schen Abschluss auf Masterniveau verfügen und sich somit zwei Qualifikations-

stufe über den Studierenden befinden. Darüber hinaus ist die Fachhochschule

bemüht, Lehraufträge an Personen zu vergeben, die promoviert sind. Die Lehrbe-

auftragten sollten zudem über Berufserfahrung in einem der drei Systeme Gesund-

heitswesen, Sozialwesen oder Bildungswesen verfügen (siehe Antrag B1.1 und

B1.3).
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Laut Antragsteller liegt die Betreuungsrelation Hauptamtliche (Professoren) /  Stu-

dierende im ersten Jahr bei 1 zu 10 (1,0 Vollzeitstelle bei10 Studierenden), im

zweiten Jahr bei 1 zu 15 (1,0 Vollzeitstelle bei 15 Studierenden). Ab dem fünften

Jahr ergibt sich eine dauerhafte Betreuungsrelation von 1 zu 48 (siehe Antrag

B1.2).

4.2 Ausstattung für Lehre und Forschung

Dem Akkreditierungsantrag ist eine förmliche Erklärung über die Sicherung der

räumlichen, apparativen und sächlichen Ausstattung beigefügt (siehe Anlage 8).

Der Fachhochschule verfügt ab September 2012 über ein barrierefrei zugängliches

Gebäude, in dem auf zwei Ebenen bzw. Stockwerken zwei Hörsäle für je 80 Per-

sonen, zwei Hörsäle für je 50 Personen, fünf Seminarräume für 25 bis 30 Perso-

nen, zwei Gruppenarbeitsräume sowie zwei Kleingruppenräume zur Verfügung

stehen. Hinzu kommen ein Leseraum in der Bibliothek, ein „Raum der Stille” und

ein Café. Im Wintersemester 2015/2016 bezieht die Fachhochschule eine weitere

Etage des Gebäudes. Dort stehen ein weiterer Hörsaal, zwei Seminarräume und

drei Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. Das festangestellte professorale Perso-

nal verfügt über eigene Büros (siehe Antrag B3.1).

Ein Seminarraum wird laut Antragsteller als „Demoraum” ausgestattet. Dort sollen

anhand der zur Verfügung gestellten „Demonstationsmaterialien” pflegerische

und medizinische Szenarien unter realitätsnahen Bedingungen eingeübt werden.

Ein weiterer Raum kann als Behandlungszimmer ausgebaut werden (siehe Antrag

B3.1).

Neben der Mit-Nutzung der Bibliotheken der Kaiserswerther Diakonie, bestehend

aus der Bibliothek der Fliedner Kulturstiftung mit einem Bestand von ca. 20.000

Büchern zu den Themengebieten Krankenpflege, Erziehung und Theologie, der

Bibliothek des F.-Nightingale Krankenhauses (Pflegeliteratur) und den Beständen

des Berufskollegs, wird der Fachhochschule ab April 2013 im neuen Gebäude

eine eigene Bibliothek zur Verfügung stehen. Aktuell sind in den Handapparaten

rund 250 Titel verzeichnet. Für jeden Studiengang sind pro Jahr ca. 1.750 Euro
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für die Neuanschaffung von nationaler und internationaler Fachliteratur, für die

Vorhaltung von Fachzeitschriften sowie für die Schaffung von Zugängen zu Da-

tenbanken eingeplant. In der Bibliothek stehen fünf PC-Arbeitsplätze und zehn

Arbeitsplätze für Notebooks bzw. als Leseplätze bereit. Für die Studierenden ist

in sämtlichen Räumen der Fachhochschule eine W-LAN-Nutzung sichergestellt.

Per W-LAN besteht Zugriff auf das Internet und die im Aufbau befindliche Lern-

plattform Moodle. Den Studierenden der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf wird

des Weiteren ein kostenfreier Zugang zur medizinischen Fachbibliothek der Uni-

versitätsbibliothek Düsseldorf ermöglicht. Die kostenfreie Nutzung der medizini-

schen Fachbibliothek ist für alle Studierenden staatlich anerkannter Hochschulen

des Landes möglich. Sie sind außerdem von der Gebühr für die Ausleihkarte be-

freit. Die Studierenden der Fliedner Fachhochschule können alle Angebote der

Bibliothek vor Ort nutzen, einschließlich der Buchung von Gruppenräumen für

die Arbeit in Kleingruppen. Eine Einschränkung besteht allein für die Online-Nutz-

ung der Bibliothek von zu Hause aus (siehe Antrag B3.2 und B3.3).

Bis zur Fertigstellung des Neubaus der Bibliothek wird die Bibliothek der Fliedner

Fachhochschule Düsseldorf als Präsenzbibliothek für die Studierenden betrieben.

Tägliche Öffnungszeiten von Blöcken zu vier Stunden am Vormittag oder Nach-

mittag - mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und Feiertagen - werden

durch den Einsatz von studentischen Hilfskräften garantiert. Künftig (voraussicht-

lich ab Januar 2013) wird den Studierenden darüber hinaus eine E-Book-Library

zur Verfügung stehen. Hierfür steht eine Testphase für das in Betracht gezogene

System bevor (siehe Antrag B3.2).

Die EDV-Ausstattung besteht derzeit aus der Sicherstellung der W-LAN-Nutzung,

einer im Aufbau befindlichen E-Learning-Plattform „Moodle” (siehe Anlage 13)

sowie fünf PC-Arbeitsplätzen in der Bibliothek (siehe Antrag B3.3). Darüber hin-

aus können den Studierenden Leih-Laptops zur Verfügung gestellt werden. Alle

Hörsäle und Seminarräume sind beziehungsweise können mit Beamer und Laptop

ausgestattet werden. Sie verfügen zudem über eine Tafel bzw. ein Whiteboard,

einen Moderationswagen, eine Flipchart und Moderationswände. Auch Videoka-

meras, Interviewsets und Boxenanlagen stehen zur Verfügung (siehe Antrag

B3.3).



- 23 -

Laut Antragsteller finanziert sich die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf haupt-

sächlich aus Studienbeiträgen. Sie liegen in den Bachelor-Studiengängen bei 350

Euro pro Monat und für die Master-Studiengänge bei 450 Euro pro Monat. Neben

50.000 Euro direkter Spenden aus der Förderstiftung der Kaiserswerther Diakonie

übernimmt diese auch den Deckungsbeitrag der laufenden Kosten der Fachhoch-

schule, die nicht über Studiengebühren finanziert werden können. Die geplanten

Sachmittel belaufen sich im Jahr 2012 auf 284.000 Euro, investive Mittel werden

für 2012 in Höhe von 236.000 Euro geplant. Die Einwerbung von Drittmitteln

ist bislang nicht geplant (siehe Antrag B3.4).

5. Institutionelles Umfeld

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist eine private Fachhochschule, die im

Jahr 2011 vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Techno-

logie des Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt wurde. Der Studienbe-

trieb an der Fachhochschule wurde zum Wintersemester 2011/2012 (im Oktober

2012) aufgenommen.

Die Fachhochschule ist eingebunden in das Selbstverständnis der „Kaiserswerther

Diakonie”, einem der ältesten diakonischen Unternehmen in Deutschland. Die

Fachhochschule zieht im Herbst 2012 in ein historisches Gebäude der Kaiserswer-

ther Diakonie, das durch einen zum Wintersemester 2013/2014 fertig gestellten

Erweiterungsbau ergänzt wird (siehe Antrag C1.1).

Aktuelle Studiengänge der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf sind:

- Bachelor-Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit” (49 Studie-

rende),

- Bachelor-Studiengang „Pflegemanagement und Organisationswissen” (9

Studierende),

- dualer Bachelor-Studiengang „Pflege und Gesundheit” (18 Studierende),

- Bachelor-Studiengang „Pflegepädagogik” (26 Studierende),

- weiterbildender Master-Studiengang „Bildungsmanagement” (Start wurde

auf Wintersemester 2013/2014 verschoben),
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- weiterbildender Master-Studiengang „Management und Diversity” (Start

wurde auf Wintersemester 2013/2014 verschoben).

Neben dem hier zur Akkreditierung vorliegenden Bachelor-Studiengang „Beratung

im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen” plant die Fachhochschule die Akkre-

ditierung von zwei weiteren Bachelor-Studiengängen: einen Bachelor-Studiengang

„Physician Assistant” und einen Bachelor-Studiengang „Altenpflege und Manage-

ment” (siehe Antrag C1.1).

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf verfügt bislang über keine Fachbereiche.

Laut Antragsteller sollen jedoch im Laufe der kommenden zwei Jahre drei Fachbe-

reiche eingerichtet werden: 1. Pflege, 2. Funktionsbereiche der Gesundheitsver-

sorgung, 3. Bildung und Erziehung. Die Ausgestaltung von Fachbereichen erfolgt

sobald die Studiengänge in einem Fachgebiet eine Anzahl erreicht haben, die eine

effiziente Strukturbildung erlaubt, so die Antragsteller. Der Fachbereich Bildung

und Erziehung soll zum Wintersemester 2013/2014 gegründet werden. Es ist

vorgesehen, ein Dekanat einzurichten (siehe Antrag C2).

6. Gutachten der Vor-Ort-Begutachtung

I. Vorbemerkung:

Die Vor-Ort-Begutachtung der von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf zur

Akkreditierung eingereichten Bachelor-Studiengänge „Altenpflege und Manage-

ment“ (Teilzeit) sowie „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“

(Teilzeit) fand am 04.12.2012 in der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf statt.

Von der Akkreditierungskommission wurden folgende Gutachterinnen und Gut-

achter berufen: 

als Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen:

Herr Prof. Dr. Hermann Brandenburg, Philosophisch-Theologische Hochschule

Vallendar
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Frau Prof. Dr. Johanne Pundt, APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft,

Bremen

Frau Prof. Dr. Elisabeth Rohr, Philipps-Universität Marburg (hat infolge Krankheit

kurzfristig abgesagt)

als Vertreterin der Berufspraxis:

Frau Gerda Graf, Wohnanlage Sophienhof, Niederzier

als Vertreterin der Studierenden:

Frau Irena Schreyer, Universität Witten-Herdecke, Witten

Gemäß den vom Akkreditierungsrat beschlossenen „Regeln für die Akkreditierung

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditie-

rungsrates vom 08.12.2009 i.d.F. vom 23.02.2012; Drs. AR 25/2012) besteht

die Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter im Akkreditierungsprozess in der

Beurteilung des Studiengangskonzeptes und der Plausibilität der vorgesehenen

Umsetzung im Rahmen der Hochschule. Insbesondere geht es dabei um die „Qua-

lifikationsziele des Studiengangskonzeptes“, die „konzeptionelle Einordnung des

Studiengangs in das Studiensystem“, das „Studiengangskonzept“, die „Studier-

barkeit“, das „Prüfungssystem“, „studiengangsbezogene Kooperationen“, die

(personelle, sächliche und räumliche) „Ausstattung“, „Transparenz und Dokumen-

tation“, die Umsetzung von Ergebnissen der „Qualitätssicherung“ im Hinblick auf

die „Weiterentwicklung“ des Studienganges (im Falle der Re-Akkreditierung sind

insbesondere Evaluationsergebnisse und Untersuchungen zur studentischen Arbei-

tsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs vorzulegen und

im Rahmen der Weiterentwicklung des Studienganges zu berücksichtigen und

umzusetzen) sowie die Umsetzung von „Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-

gleichheit“. Bei „Studiengängen mit besonderem Profilanspruch“ sind zudem die

damit verbundenen Kriterien und Anforderungen zu berücksichtigen und zu über-

prüfen.

Das Gutachten und der Vor-Ort-Bericht der Gutachtergruppe gliedert sich nach

den vom Akkreditierungsrat vorgegebenen „Kriterien für die Akkreditierung von

Studiengängen“ gemäß den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen
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und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom

08.12.2009 i.d.F. vom 23.02.2012; Drs. AR 25/2012).

II. Der zu akkreditierende Studiengang:

Der von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf angebotene Studiengang „Bera-

tung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“ ist ein Bachelor- Studiengang,

in dem insgesamt 180 ECTS-Anrechnungspunkte nach dem „European Credit

Transfer System“ vergeben werden. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht ei-

nem Workload von 25 Stunden. Das Studium ist als ein sieben Semester Regel-

studienzeit umfassendes Teilzeitstudium konzipiert. Der Gesamt-Workload beträgt

4.500 Stunden. Er gliedert sich in 1.496 Stunden Präsenzstudium und 3.004

Stunden Selbststudium bzw. Selbstlernzeit. Der Studiengang ist in acht Module

gegliedert, die alle erfolgreich absolviert werden müssen. Das Studium wird mit

dem Hochschulgrad „Bachelor of Arts“ (B.A.) abgeschlossen. Zulassungsvoraus-

setzung für den Studiengang ist in der Regel die allgemeine Hochschulreife, die

Fachhochschulreife oder eine von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwer-

tig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung. Des Weiteren sind eine abge-

schlossene Berufsausbildung im Gesundheits-, Sozial- oder Bildungswesen sowie

eine berufliche Tätigkeit im Umfang von bis zu drei Jahren in diesen Berufsfeldern

nachzuweisen. Dem Studiengang stehen insgesamt 25 Studienplätze pro Jahr

zur Verfügung. Die Zulassung erfolgt jeweils zum Wintersemester. Die erstmalige

Immatrikulation von Studierenden soll im Wintersemester 2013/2014 erfolgen.

III. Gutachten

1. Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese entspre-

chen den in den „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ formulierten

Anforderungen.

2. Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem

Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für
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Deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005, den ländergemeinsamen Struk-

turvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen vom

10.10.2003 in der Fassung vom 04.02.2010 sowie der verbindlichen Auslegung

dieser Vorgaben durch den Akkreditierungsrat. Das Modulhandbuch ist hinsicht-

lich der gewählten Bezeichnungen (Module, Teilmodule) dahingehend zu überar-

beiten, dass die als „Module“ bezeichneten Einheiten in „Kompetenzbereiche“

und die „Modulelemente“ in „Module“ umbenannt werden. Zudem ist im Modul-

handbuch für jedes Modul Basisliteratur anzugeben.

3. Studiengangskonzept

Das Studiengangskonzept entspricht den in den „Kriterien für die Akkreditierung

von Studiengängen“ formulierten Anforderungen.

4. Studierbarkeit

Die Studierbarkeit ist gemäß den „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengän-

gen“ gewährleistet.

5. Prüfungssystem

Das Prüfungssystem entspricht (unter Berücksichtigung von Kriterium 2) den in

den „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ formulierten Anforde-

rungen.

6. Studiengangsbezogene Kooperationen

Der Bachelor-Studiengang wird von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

durchgeführt und verantwortet. Daher hat das Kriterium für diesen Studiengang

keine Relevanz.

7. Ausstattung

Der Bibliotheksbestand ist um weitere Fachliteratur auszubauen und ein Online-

Zugang zu Datenbanken der Bereiche Gesundheit und Soziales zur Verfügung

zu stellen. Es sollte außerdem eine angemessene Ausstattung von sächlichen

Ressourcen wie Kopiergeräten bereit stehen. Die sächliche Ausstattung entspricht

im Übrigen den in den „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ for-

mulierten Anforderungen. Die Besetzung der ersten Professur ist vor Studienbe-

ginn anzuzeigen.
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8. Transparenz und Dokumentation

Studiengang, Studienverlauf und Prüfungsanforderungen einschließlich der Nach-

teilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und

werden veröffentlicht.

9. Qualitätssicherung und Weiterentwicklung

Die Hochschule verfügt über ein Konzept des hochschulinternen Qualitätsmanage-

ments, das auch in Bezug auf den zu akkreditierenden Studiengang Anwendung

finden soll.

10. Studiengänge mit besonderem Profilanspruch

Der zu akkreditierende Studiengang ist ein Teilzeitstudiengang. Aus Sicht der Gut-

achtergruppe ist es notwendig, in der Prüfungsordnung festzuhalten, dass die

Hochschule eine Berufstätigkeit im Umfang von maximal 30 bis 50 Prozent einer

Vollzeitstelle für vereinbar mit dem Studium hält. Ansonsten entspricht der Studi-

engang den mit dem Kriterium verbundenen Anforderungen. 

11. Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit

Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung von

Chancengleichheit für die Studierenden in besonderen Lebenslagen werden auf

der Ebene des Studiengangs umgesetzt. Da sowohl das professorale Personal,

die Studierenden und die Administration überwiegend aus Frauen bestehen, unter-

stützt die Gutachtergruppe das Bestreben der Hochschule, Maßnahmen zu ergrei-

fen, um eine angemessene quantitative Repräsentanz von Männern sicherzustel-

len. Konkret bedeutet dies, dass bei der nächsten Besetzung von Professorenstel-

len bei gleicher Qualifikation Männer zu bevorzugen sind. Im Übrigen entspricht

der Studiengang den mit dem Kriterium verbundenen Anforderungen.

IV. Vor-Ort-Bericht der Gutachtergruppe

Die Gutachtergruppe traf sich am 03.12.2012 zu einer Vorbesprechung. Dabei

wurden die zuvor versandten Unterlagen und die sich daraus ergebenden Fragen

und Probleme diskutiert. Des Weiteren wurde die am folgenden Tage stattfinden-

de Vor-Ort-Begutachtung an der Hochschule strukturiert.
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Die Vor-Ort-Begutachtung am 04.12.2012 wurde nach dem vorgegebenen Zeit-

plan durchgeführt. Die Gutachtergruppe wurde seitens der Geschäftsstelle der

AHPGS begleitet.

Die Gutachterinnen und Gutachter führten Gespräche mit der Hochschulleitung

(Rektorin, Verwaltungsleitung, Beauftragte für Qualitätsmanagement, Beauftragte

für Akkreditierung), den Programmverantwortlichen und Lehrenden (einschließlich

einem Mitglied des Hochschulrates der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf), so-

wie mit einer Gruppe von Studierenden (aus den Bachelor-Studiengängen „Pflege-

pädagogik“ und „Pflegemanagement und Organisationswissen“) und Studieninte-

ressenten. Eine Führung durch die Hochschule zeigte, dass am Standort der Hoch-

schule hinreichend gute räumliche Bedingungen für die Realisierung des Studien-

angebotes vorhanden sind.

Im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung wurden der Gutachtergruppe - zum Teil

auf Wunsch - die folgenden weiteren Unterlagen zur Verfügung gestellt:

(1) Broschüre „Finanzierungswege und Fördermöglichkeiten“,

(2) Berufungsordnung,

(3) grafische Übersichten zu den Fachgebieten, zu den Qualifikationszielen und

zum Studienangebot,

(4) drei Studienbriefe: a) Aspekte der Sozialpsychologie, der Familiendynamik

und Aspekte der Psychoanalyse, b) Wissenschaftstheorie und qualitative Metho-

den, c) Sozialtheoretische Fundierung.

(1) Qualifikationsziele der Studiengangskonzepte

Mit der Einrichtung der zu akkreditierenden Bachelor-Studiengänge „Altenpflege

und Management“ sowie „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“

reagiert die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf auf den von ihr diagnostizierten

Bedarf an akademischen Fachkräften in der Pflegepraxis und an wissenschaft-

lich-methodisch fundierter Beratung im Gesundheits-, Bildungs- und Pflegewesen

sowie im Bereich der Jugendhilfe und Frühen Hilfen.

Die Hochschule legt dar, im Austausch mit der Kaiserswerther Diakonie, ihrem

Träger, sowie aufgrund von Gesprächen mit Multiplikatoren in diesen Praxisfel-
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dern diesen Bedarf ermittelt und eine Konkurrenzanalyse durchgeführt zu haben.

Die „Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.“ berät die Hochschule bei diesen

Prozessen.

Der Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswe-

sen“ qualifiziert zu sozialtheoretisch fundierten Beratungstätigkeiten im Umfeld

der Sozialgesetzbücher V, VIII, IX und XI zur Ausübung des Fallmanagements.

Beratung grenzt sich dabei klar von Therapie, Coaching oder Supervision ab und

setzt am Feld an, so die Erläuterung der Hochschule vor Ort. Der Studiengang

richtet sich daher an Studierende, die bereits über eine fachliche Qualifikation

und Feldkompetenz im Bereich der Beratung sowie über Klienten verfügen.

Der Bachelor-Studiengang „Altenpflege und Management“ qualifiziert Altenpfleger

zur Übernahme von Leitungstätigkeiten vor allem in der mittleren und oberen Ebe-

ne. Eine reflektierte Fachpraxis soll ausgebildet werden, um dem dort herrschen-

den Mangel an theoretischem Wissen zu begegnen. Der Studiengang soll Bil-

dungs- und Berufskarrieren auch den Personen eröffnen, die das Potential zur

Ausübung dieser Tätigkeit haben, aber bislang nicht die Chance zu einer wissen-

schaftlichen Ausbildung erhielten.

Die Gutachtergruppe teilt die Ansicht der Hochschule über die Notwendigkeit

einer Teilakademisierung von Pflegeberufen sowie den Bedarf an einer wissen-

schaftlich fundierten Beratung. Auch erkennt sie das Interesse und den Bedarf

an wissenschaftlich ausgebildetem Personal in diesen Handlungsfeldern an. Sie

begrüßt daher das Studienangebot der Hochschule.

Die Studiengangskonzepte und Modulhandbücher orientieren sich an Qualifika-

tionszielen, die sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaftliche Befähigung,

Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, Befähigung zum

zivilgesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung beziehen.

Bezüglich der wissenschaftlichen Befähigung gibt die Hochschule an, bildungsfer-

nere Personen an wissenschaftliches Arbeiten durch eine Schreibförderung im

Rahmen von Schreibwerkstätten und Lektürekursen heranzuführen und außerdem

auch Kurse zum Erlernen von Wissenschaftsenglisch anzubieten. Die Gutachter-
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gruppe begrüßt dieses Angebot und empfiehlt den - wie sich im Gespräch mit

den Studierenden zeigte - teilweise unbekannten Englischkurs hochschulöffentlich

transparenter zu machen. Zur Sicherstellung eines akademischen Niveaus vertritt

die Gutachtergruppe des Weiteren die Auffassung, dass die Studierenden ver-

stärkt englische Literatur rezipieren sollten. Außerdem regt sie an - insbesondere

mit Blick auf die Studierenden, die ohne klassische schulische Hochschulzugangs-

berechtigung zum Studium zugelassen werden -, ein dem Studium vorangestelltes

Propädeutikum einzurichten, das die Studierenden an Methoden des wissen-

schaftlichen Arbeitens heranführt.

Dass die Studiengänge die Absolventen zur Aufnahme einer qualifizierten Er-

werbstätigkeit befähigen, nimmt die Gutachtergruppe angesichts des Bedarfs

an akademisch ausgebildetem Personal in den Bereichen Pflege und Beratung als

gegeben an.

Im Gespräch mit den Studierenden wurde überdies deutlich, dass diese sich in

die Studiengangsentwicklung einbringen, beispielsweise innerhalb der Mitarbeit

in Gremien, und die Hochschule darauf hin wirkt, zivilgesellschaftliches Engage-

ment der Studierenden zu unterstützen und zu fördern.

(2) Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem

Beide Bachelor-Studiengänge sind vollständig modularisiert. Die Anwendung des

European Credit Transfer Systems (ECTS) ist gegeben.

Im Bachelor-Studiengang „Altenpflege und Management“ sind bislang acht Modu-

le zu absolvieren, die einen Umfang von zehn bis 26 Credit Points (CP) aufweisen.

Für das Abschlussmodul, innerhalb dessen die Bachelor-Arbeit verfasst und ein

Kolloquium besucht wird, werden 14 CP vergeben.

Im Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“

sind acht Module zu absolvieren, die einen Umfang von acht bis 26 CP aufwei-

sen. Für das Abschlussmodul, innerhalb dessen die Bachelor-Arbeit verfasst und

ein Kolloquium besucht wird, werden 16 CP vergeben.
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Die Module beider Studiengänge, die sich in der Regel jeweils über ein gesamtes

Semester erstrecken, sind aus Sicht der Gutachtergruppe zwar kompetenzorien-

tiert aufgebaut und beschrieben, die dabei verwendete Terminologie (Module,

Teilmodule) ist jedoch irritierend. Die Gutachtergruppe empfiehlt das jeweilige

Modulhandbuch strukturell dahingehend zu überarbeiten, dass die als „Module“

bezeichneten Einheiten in „Kompetenzbereiche“ (oder „Themenbereiche“, „Studi-

enphasen“ usw.) und die als „Modulelemente“ bezeichneten Einheiten in „Modu-

le“ umbenannt werden und im Modulhandbuch für jedes Modul Grundlagenlitera-

tur angegeben wird. Dies erscheint aus Sicht der Gutachtergruppe auch deshalb

notwendig, damit ein Modul - wie in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben

vorgegeben - mit einer Prüfung abgeschlossen werden kann. Hinzu kommt, dass

bei Modulen der vorgelegten Größenordnung ggf. (z.B. nach einer abschließend

nicht bestandenen Wiederholungsprüfung) das gesamte Semester wiederholt wer-

den muss. Darüber hinaus wird empfohlen, dass jedes Modul in den beiden umfor-

mulierten Modulhandbüchern mit „einer“ studienbegleitend erbrachten und kom-

petenzorientierten Prüfung abgeschlossen wird (siehe auch Kriterium 5).

Die Bachelor-Studiengänge entsprechen sowohl den Anforderungen der Länderge-

meinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-

Studiengängen als auch deren verbindlichen Auslegung durch den Akkreditie-

rungsrat.

Die „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die

Modularisierung von Studiengängen“ werden nach Auffassung der Gutachtergrup-

pe im Übrigen adäquat umgesetzt.

Die Studiengänge entsprechen darüber hinaus den Anforderungen des Qualifika-

tionsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005.

(3) Studiengangskonzepte

Die beiden zu akkreditierenden Studiengänge sind derart konzipiert, dass aus

Sicht der Gutachtergruppe die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifen-

dem Wissen gewährleistet ist. Sie empfiehlt gleichwohl, die Interdisziplinarität

in bei-
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den Studienangeboten zu stärken, so beispielsweise in den Bereichen Altenpflege,

Management und Beratung.

Die Gutachterinnen und Gutachter begrüßen die zur Anwendung kommenden

Lehr- und Lernformen und würdigen dabei insbesondere positiv, dass Blended

Learning eingesetzt wird, ohne Kontaktzeiten zu ersetzen (mit Hilfe des Blended

Learning soll die Kontaktzeit „ergänzt“ werden). Das beiden Studienangeboten

zugrunde liegende didaktische Konzept, die Studierenden an wissenschaftliche

Theorien heranzuführen, indem an ihre praktischen Erfahrungen angeknüpft wird

und Theorien fallbezogen reflektiert werden, überzeugt die Gutachtergruppe.

Auch die Methode des problemorientierten Lernens wird von der Gutachtergruppe

als sinnvoll zum Erwerb von fachlichen, methodischen und generischen Kompe-

tenzen angesehen.

Die Gutachtergruppe unterstützt den von den Studierenden geäußerten Wunsch,

das Studienangebot einer Gasthörerschaft - allen voran für Mitarbeiter der Diako-

nie - zu öffnen (siehe auch Kriterium 9).

Die Hochschule artikuliert den Anspruch, dass die Studierenden beider Studien-

gänge in ihrem Studienverlauf einen „forschenden Habitus“ entwickeln. Um eine

Reflexivität und Vertrautheit mit Wissenschaft zu erzielen, setzt sie im Bache-

lor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“ u. a.

Studienbriefe ein, die als „Übersetzer“ wissenschaftlicher Sprache fungieren sol-

len; außerdem erachtet sie die Kontaktzeiten auch deshalb als sehr wichtig, da

hier über die Lehrenden der Kontakt zu wissenschaftlichen Projekten hergestellt

werden kann. Die Gutachtergruppe begrüßt diesen Anspruch und empfiehlt der

Hochschule eindringlich, ein Forschungsprofil zu entwickeln. Dabei ist es aus

Sicht der Gutachtergruppe für die Hochschule von Nutzen, sich Expertise von

Außen einzuholen und sich beispielsweise von Instituten für angewandte For-

schung beraten zu lassen. An vielen Fachhochschulen existieren entsprechende

Institute.

Während im Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“

kein Praktikum integriert ist, ist im Studiengang „Altenpflege und Management“

ein vierwöchiges, 160 Stunden umfassendes Praktikum im ambulanten oder sta-
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tionären Altenpflegesektor verpflichtend zu absolvieren, für das ECTS-Punkte

vergeben werden (siehe auch Kriterium 6). Laut Hochschule werden die Studie-

renden auf das Praktikum vorbereitet. Sie erhalten einen Praxisanleiter und besu-

chen am Anfang und Ende des Praktikums ein begleitendes Seminar. Zudem wer-

den mit den Praxiseinrichtungen Kooperationsvereinbarungen getroffen, die aus

Sicht der Gutachtergruppe in konkrete Kooperationsverträge münden sollten. Um

die in der Praxis gemachten Erfahrungen zu reflektieren, richtet die Hochschule

eine Veranstaltung aus, bei der die Studierenden Ergebnisse präsentieren und

zu der auch die Träger eingeladen sind. Die Gutachtergruppe begrüßt die Einbin-

dung eines Praxisanteils in das Curriculum und räumt einer Praxisbegleitung einen

hohen Stellenwert ein. Um deren Qualität sicherzustellen, sind aus ihrer Sicht

in der Praktikumsordnung die Anforderungen an die Praktikumseinrichtungen und

die Praxisbegleitung gemäß dem hochschulischen Anspruch konkreter zu fassen

(als bislang) und klar zu definieren. Die Gutachterinnen und Gutachter regen au-

ßerdem an, den Studierenden eine Ansprechperson zur Praktikumsberatung zur

Verfügung zu stellen. Um die Kontakte zu Praxisvertretern auszubauen, empfiehlt

die Gutachtergruppe, ein Alumni-Netzwerk auf- und auszubauen. Außerdem er-

achtet sie es als wichtig, dass die Hochschule in einen kritischen Dialog mit Pra-

xisvertretern tritt. Die Gutachterinnen und Gutachter begrüßen daher, dass die

Fliedner Fachhochschule Düsseldorf bereits das Ziel verfolgt, einen Theorie-Pra-

xis-Transfer über die Begleitung von Projekten in der Praxis, Kurzexkursionen und

das Ausrichten von Fachabenden, der einem Austausch mit den Trägern dient,

zu leisten und bestärkt die Hochschule darin, den eingeschlagenen Weg weiterzu-

verfolgen und mit Trägern Reflexivität durch Austausch, Kooperation und Ver-

netzung herzustellen. Außerdem regt die Gutachtergruppe an, dass Kollegen in-

nerhalb von Forschungsaktivitäten für professionelle Konflikte professionelle Ver-

arbeitungsmuster entwickeln.

An der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf hat Zugang zum Studienangebot,

wer gemäß § 49 Hochschulgesetz die allgemeine Hochschulreife, die Fachhoch-

schulreife oder eine von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig aner-

kannte Hochschulzugangsberechtigung nachweist. Zugang haben somit auch

beruflich qualifizierte Bewerber ohne Hochschulzugangsberechtigung gemäß Be-

rufsbildungshochschulzugangsverordnung vom 8. März 2010. Als weitere Zu-

gangsvoraussetzung ist für den Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-,
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Sozial- und Bildungswesen“ eine abgeschlossene Ausbildung in einem staatlich

anerkannten Fachberuf im Gesundheits-, Sozial- oder Bildungswesen nachzuwei-

sen. Darüber hinaus muss eine berufliche Tätigkeit im Gesundheits-, Sozial- oder

Bildungswesen im Umfang von drei Jahren nachgewiesen werden. Die Gutachter-

gruppe empfiehlt, das angestrebte Bewerberprofil klarer zu fassen, damit sichtbar

wird, wo im Studium angeknüpft werden soll.

Für den Bachelor-Studiengang „Altenpflege und Management“ gilt als weitere

Zugangsvoraussetzung eine abgeschlossene dreijährige Ausbildung zum Altenpfle-

ger oder ein Abschluss in einem vergleichbaren Beruf im Gesundheits- oder Pfle-

gebereich. Darüber hinaus muss eine berufliche Tätigkeit im Gesundheits- oder

Sozialwesen im Umfang von drei Jahren nachgewiesen werden. Diese Zulas-

sungskriterien sind für die Gutachterinnen und Gutachter gut nachvollziehbar.

Die Anrechnung von an anderen Hochschulen erworbenen Studienleistungen des

Studiengangs „Altenpflege und Management“ ist in § 21, im Studiengang „Bera-

tung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“ in § 20 der Prüfungsordnung

geregelt. Die Lissabon-Konvention ist hierbei berücksichtigt. Die Anrechnung ex-

tern erbrachter Leistungen auf das Bachelor-Studium ist in beiden Studiengängen

nicht vorgesehen.

Mobilitätsfenster sind in beiden Studiengängen geben. Die Gutachterinnen und

Gutachter regen an, den Studierenden die Möglichkeit von Auslandsaufenthalten,

so etwa im Rahmen eines Praktikums, einzuräumen und diese auch verstärkt zu

fördern.

Regelungen zum Nachteilsausgleich finden sich in § 9 (Studiengang „Beratung

im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“) bzw. § 10 (Studiengang „Altenpfle-

ge und Management“) der Prüfungsordnungen.

(4) Studierbarkeit

Die Gutachtergruppe begrüßt die im Gespräch mit Studierenden der Hochschule

von diesen positiv hervorgehobene enge Betreuung. Diese erfolgt u. a. im Rahmen

eines Tutorensystems, innerhalb dessen Professoren und Lehrende als Mentoren



- 36 -

die Aufgabe übernehmen, die Studierenden zu unterstützen und zu begleiten.

Zudem existiert das Angebot einer allgemeinen Studienberatung für generelle or-

ganisatorische und persönliche Fragen sowie eine Fachstudienberatung der haupt-

amtlich Lehrenden in wöchentlichen Sprechstunden. Beratung in Einzelfragen ist

auch per E-Mail möglich. Das Vorhandensein einer Gleichstellungs- und einer Be-

hindertenbeauftragten tragen zur Vielfältigkeit des aus Sicht der Gutachtergruppe

adäquaten fachlichen und überfachlichen Betreuungsangebotes bei (siehe auch

Kriterium 11).

Beide Studiengänge sind kostenpflichtig. Von den Studierenden werden pro Mo-

nat Studiengebühren in Höhe von 350 Euro erhoben, so dass die Gesamtkosten

für das jeweilige Studium bei 14.700 Euro liegen. Die Hochschule gibt an, die

Studierenden persönlich über Finanzierungswege im Rahmen einer finanziellen

Beratung zu informieren, die in die allgemeine Studienberatung integriert ist, und

dabei auf die individuell spezifischen Situationen der Studierenden einzugehen.

Innerhalb der Beratung werden auch Hinweise bezüglich Verhandlungstechniken

mit dem Arbeitgeber gegeben. Darüber hinaus hat die Hochschule eine - auch

online verfügbare - Broschüre „Finanzierungswege und Fördermöglichkeiten“ er-

stellt, die u. a. Möglichkeiten der Finanzierung durch Stipendien aufzeigt. Im Ge-

spräch mit den Studierenden wird deutlich, dass verschiedene Finanzierungsmo-

delle bestehen. Die Hochschule gibt an, mit dieser Heterogenität offen umzuge-

hen und eine gegenseitige Beratung der Studierenden zu fördern statt Konkurrenz

zu erzeugen. Die Gutachtergruppe würdigt die Beratungsangebote positiv, ver-

misst aber seitens der Hochschule ein Konzept hinsichtlich der Kostenübernahme

durch die Träger und für einen Umgang mit der heterogenen Finanzierung. Daher

empfiehlt sie der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf eindringlich, diesbezüglich

eine Strategie zu entwickeln und auf verschiedene Träger auch über die Diakonie

hinaus zuzugehen, um institutionelle Vereinbarungen bezüglich einer Kostenüber-

nahme zu treffen (ggf. auch über die Freistellung von Mitarbeitern für das Studi-

um).

Da der Workload pro Studienhalbjahr aus Sicht der Gutachtergruppe in beiden

Studiengängen sehr hoch ist (im Schnitt ca. 650 Stunden), halten es die Gutach-

terinnen und Gutachter für unbedingt notwendig, den am Studienangebot Interes-

sierten transparent zu machen, dass einer Berufstätigkeit höchstens im Umfang
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von 50 % einer vollen Stelle nachgegangen werden sollte (siehe auch Kriterium

10).

Im Übrigen geht die Gutachtergruppe aufgrund der jeweiligen Studienstrukturen

von einer Studierbarkeit der Studiengänge aus.

(5) Prüfungssystem

Die in beiden Studiengängen vorgesehenen Prüfungen dienen der Feststellung,

ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind modulbezogen

sowie wissens- und kompetenzorientiert aufgebaut. Jedes Modul schließt in der

Regel mit einer, das gesamte Modul umfassenden, Prüfung ab, so die Darstellung

der Hochschule. Die Module beider Studiengänge, die sich in der Regel jeweils

über ein gesamtes Semester erstrecken, sind aus Sicht der Gutachtergruppe zwar

kompetenzorientiert aufgebaut und beschrieben. Die Modularisierung ist jedoch

terminologisch bzw. strukturell dahingehend zu überarbeiten, dass die als „Modu-

le“ bezeichneten Einheiten in „Kompetenzbereiche“ und die „Modulelemente“

in „Module“ umbenannt werden. Entsprechend sind die Prüfungen den neuen

Modulen gemäß auszugestalten. Die überarbeiteten, genehmigten und einer

Rechtsprüfung unterzogenen Prüfungsordnungen für beide Studiengänge sind

vorzulegen (siehe dazu insbesondere auch Kriterium 2).

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher

und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studien-

begleitenden Leistungsnachweisen ist sichergestellt. 

(6) Studiengangsbezogene Kooperationen

Die beiden Bachelor-Studiengänge werden von der Fliedner Fachhochschule Düs-

seldorf angeboten, durchgeführt und verantwortet. Eine Kooperation mit anderen

Einrichtungen ist nicht gegeben.

Die Gutachtergruppe legt der Hochschule - wie unter Punkt 3 dargelegt - nahe,

eine Strategie hinsichtlich einer Kooperation mit Trägern zu entwickeln und mit

diesen über Tagungen hinaus in einen kritischen Dialog zu treten. Dabei ist es
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aus Sicht der Gutachtergruppe auch von hoher Wichtigkeit, gemeinsam mit den

Trägern Finanzierungsmodelle für die Studierenden zu erarbeiten und ggf. über

das Thema Freistellung von Mitarbeitern für das Studium zu reden. 

Mit Blick auf die Praktikumsordnung des Bachelor-Studiengangs „Altenpflege und

Management“ empfiehlt die Gutachtergruppe der Hochschule bezogen auf die

Praxiskooperationspartner und die Praxisbetreuer ihr Anspruchsniveau an die

Praxis in Form von klaren und verbindlichen Kriterien und Anforderungen zu for-

mulieren und diese in der vorliegenden Praktikumsordnung zu verschriftlichen.

Die überarbeitete Praxisordnung ist einzureichen (siehe auch Kriterium 6).

Im Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“

sind keine Praktika vorgesehen.

(7) Ausstattung

Für die beiden Studiengänge liegt eine förmliche Erklärung der Hochschulleitung

über die Sicherung der räumlichen, apparativen und sächlichen Ausstattung vor.

Eine Führung durch die Räumlichkeiten der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

zeigte der Gutachtergruppe, dass hinreichend gute räumliche Bedingungen für

die Realisierung der beiden zu akkreditierenden Studiengänge vorhanden sind.

Bezogen auf die sächliche Ausstattung ist aus Sicht der Gutachtergruppe der Bib-

liotheksbestand um weitere Fachliteratur auszubauen und ein Online-Zugang zu

Datenbanken der Bereiche Gesundheit und Soziales zur Verfügung zu stellen. Au-

ßerdem sollte eine angemessene Ausstattung von sächlichen Ressourcen - wie

Kopiergeräten - zur Verfügung stehen.

Gemäß dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technolo-

gie des Landes Nordrhein-Westfalen müssen in einem Studiengang mindestens

50 % der Lehre von hauptberuflich Lehrenden mit den Einstellungsvoraussetzun-

gen eines Professors erbracht werden. Bei der Ausschreibung und Berufung von

Professoren hat die Fachhochschule die Vorgaben des Landeshochschulgesetzes

zu beachten (§ 36-38). Laut Antragsteller macht das zuständige Landesministeri-
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um der Fachhochschule gegenüber Vorgaben im Bereich der Personalaufwuchs-

planung, üblicherweise nach Abschluss des Akkreditierungsverfahrens für ein

neues Studienangebot.

Im Studiengang „Altenpflege und Management“ sind zum Studienbeginn bzw.

im ersten Studienjahr gemäß Aufwuchsplan 0,75 Vollzeitstellen professoral quali-

fiziertes Lehrpersonal eingeplant (Professur für Pflegewissenschaft mit dem

Schwerpunkt Altenpflege). Die Pflegeprofessur soll zum Wintersemester 2013/

2014 ausgeschrieben werden. Diese Professur wird zusammen mit anderen Pro-

fessuren der Fachhochschule den Studiengang aufbauen und mit weiteren Lehr-

kräften in der Lehre vertreten. Im Wintersemester 2015/2016 wird die Professur

auf eine 1,0 Vollzeitstelle aufgestockt. Für das Wintersemester 2014/2015 soll

eine weitere halbe Professur ausgeschrieben werden (Professur für Management

in der Altenpflege), die im Wintersemester 2016/2017 auf eine 1,0 Vollzeitstelle

aufgestockt werden soll. Damit stehen dem Studiengang im Wintersemester

2017/2018 insgesamt 2,0 Vollzeitstellen zur Verfügung.

Im Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“ sind zum

Studienbeginn bzw. im ersten Studienjahr gemäß Aufwuchsplan 1,0 Vollzeitstel-

len professoral qualifiziertes Lehrpersonal eingeplant. Die Professur im Umfang

einer Vollzeitstelle wird zum Wintersemester2013/2014 ausgeschrieben. Diese

Professur wird zusammen mit zwei weiteren Professoren der Fachhochschule

den Studiengang aufbauen und mit weiteren Lehrkräften in der Lehre Im Winterse-

mester 2015/2016 wird eine weitere halbe Professur ausgeschrieben werden.

Im Wintersemester 2017/2018 kommt schließlich eine Vollzeitprofessur hinzu.

Damit stehen dem Studiengang insgesamt 2,5 Vollzeitstellen zur Verfügung.

Die Gutachtergruppe begrüßt das anvisierte Ziel mindestens 60 % der Lehre von

hauptamtlich Lehrenden mit den Einstellungsvoraussetzungen eines Professors

gemäß § 36 Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen abzudecken. Die Umsetzung

der Aufwuchsplanung des (professoralen) Personals, zumindest die Besetzung

der jeweils ersten Professur in den beiden Studiengängen ist vor Studienbeginn

anzuzeigen.

Die Ausstattung entspricht ansonsten den Anforderungen, die in den „Kriterien

für die Akkreditierung von Studiengängen“ formuliert sind.
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(8) Transparenz und Dokumentation

Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließ-

lich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind für

beide Studiengänge dokumentiert. Sie werden nach der Akkreditierung veröffent-

licht. Die beiden im Zuge der Überarbeitung der Modulhandbücher zu überarbei-

tenden Prüfungsordnungen sind nach ihrer Genehmigung einer Rechtsprüfung

zu unterziehen und zusammen mit der Bestätigung der Rechtsprüfung vorzulegen.

(9) Qualitätssicherung und Weiterentwicklung

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf erarbeitet derzeit ein eigenes Qualitäts-

managementsystem (QM), dessen Entwicklung bis Dezember 2014 abgeschlos-

sen sein soll. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement gegründet,

deren ständige Mitglieder aus der Projektleitung QM, der Verwaltungsleitung und

einem Mitglied aus der Professorenschaft bestehen.

Die Hochschule verfügt über eine Evaluationsordnung, die in beiden Studiengän-

gen zur Anwendung kommen soll. Diese regelt die Evaluation von Lehre, Studium

und Weiterbildung. Folgende Instrumente sollen zeitnah zur Qualitätssicherung

von Studium und Lehre eingesetzt werden: Evaluation der Praktika, Evaluation

des Prüfungssystems, Evaluation der Beratungsangebote, Evaluationsprozesse

am Ende des Studiums und Absolventenbefragungen. Evaluationsergebnisse der

Lehrveranstaltungen sollen in den Seminaren zwischen den Lehrenden und den

Studierenden besprochen werden. Die Gutachtergruppe unterstützt die Hochschu-

le in ihrem Vorhaben, die aufgeführten Evaluationsinstrumente bezogen auf den

Studiengang anzuwenden. Darüber hinaus empfiehlt sie der Hochschule sich wei-

terhin Expertise von Außen einzuholen und eine Markt- und Konkurrenzanalyse

zu erstellen.

Die Studierenden sind in den Gremien der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

vertreten. Dies wird von der Gutachtergruppe positiv bewertet. Die Gutachter-

gruppe unterstützt darüber hinaus den von den Studierenden geäußerten Wunsch,

das Studienangebot einer Gasthörerschaft - allen voran für Mitarbeiter der Diako-

nie - zu öffnen. 

Die Gutachtergruppe legt der Hochschule zudem eindringlich nahe, eine Strategie
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hinsichtlich einer Kooperation mit Trägern zu entwickeln und mit diesen in einen

kritischen Dialog auf Augenhöhe zu treten. Dabei ist es aus Sicht der Gutachter-

gruppe auch von hoher Wichtigkeit, gemeinsam mit den Trägern Finanzierungs-

modelle für die Studierenden sowie ggf. Möglichkeiten der beruflichen Freistellung

von Mitarbeitern für das Studium zu erarbeiten.

(10) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch

Die beiden zu akkreditierenden Studiengänge sind Teilzeitstudiengänge. Das 180

ECTS-Punkte umfassende Studium ist jeweils auf sieben Semester Regelstudien-

zeit ausgerichtet. Ein ECTS-Anrechnungspunkt entspricht dabei einem Workload

von 25 Stunden. Das im Vergleich zu einem Vollzeitstudium um ein Semester

„gestreckte“ Studium ist dabei aus Sicht der Gutachtergruppe nur eingeschränkt

mit einer Berufstätigkeit zu vereinbaren. Aus Sicht der Gutachtergruppe ist es

deshalb notwendig, in den Prüfungsordnungen festzuhalten, dass die Hochschule

eine Berufstätigkeit im Umfang von maximal 30 bis 50 Prozent einer Normalar-

beitsstelle für vereinbar mit dem Studium hält.

(11) Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur För-

derung von Chancengleichheit für die Studierenden in besonderen Lebenslagen.

Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind in § 9 der

jeweiligen Prüfungsordnung verankert. Die Studierenden können sowohl von einer

Gleichstellungs- als auch von einer Behindertenbeauftragten Beratung und Hilfe-

stellung in Anspruch nehmen. Da - wie vor Ort eindrücklich sichtbar wurde - das

professorale Personal, die Studierenden und auch die Administration überwiegend

aus Frauen bestehen, unterstützt die Gutachtergruppe das Bestreben der Hoch-

schule, Maßnahmen zu ergreifen, um eine angemessene quantitative Repräsen-

tanz von Männern sicherzustellen. 

Aus Sicht der Gutachtergruppe erfüllt die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

ansonsten die mit dem Kriterium verbundenen Anforderungen.
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Zusammenfassung

Die Gutachtergruppe empfand die Gesprächsatmosphäre vor Ort als ausgespro-

chen offen und konstruktiv. Die Antworten der Hochschule bezogen auf die von

der Gutachtergruppe gestellten Fragen wurden als insgesamt schlüssig und nach-

vollziehbar wahrgenommen. Sie trugen zur Klärung einer Vielzahl von Fragen bei,

die das Studium der schriftlichen Unterlagen und die Gespräche der Gutachter-

gruppe am Vorabend aufgeworfen hatten. So wurden insbesondere die Ziele, die

mit der Implementierung der beiden Studiengänge verbunden werden, plausibel.

Vor allem ist das mit dem Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, So-

zial- und Bildungswesen“ verbundene Ziel sehr klar geworden: Eine wissenschaft-

lich fundierte Beratungstätigkeit im Bereich der Sozialgesetze II und III. Der Bache-

lor-Studiengang „Altenpflege und Management“ hingegen soll die Akademisierung

der Pflegeberufe, hier insbesondere der diesbezüglich weitgehend vernachlässig-

ten Altenpflege vorantreiben. Die Gutachtergruppe teilt die Einschätzung der

Hochschule, dass in diesen Praxisfeldern Bedarf an akademisch geschultem Per-

sonal besteht und würdigt, dass die Hochschule diesen aufgreift und ihm mit ih-

rem Studienangebot zu begegnen beabsichtigt. Welche strategischen Instrumente

die Hochschule bereithält, um aus Praktikern reflektierte Praktiker zu machen und

einen Praxis-Theorie-Transfer zu leisten, blieb aus Sicht der Gutachtergruppe un-

scharf konturiert. Das didaktische Konzept hingegen, das vorsieht Blended Lear-

ning und Studienbriefe als Ergänzung zum Präsenzstudium zu betrachten, über-

zeugt die Gutachtergruppe. Weiterhin würdigt die Gutachtergruppe das Mentoren-

konzept und die offenkundige Zufriedenheit der Studierenden mit der engen Be-

treuung und dem konstruktiven Umgang der Hochschule mit von ihnen geäußer-

ten Verbesserungsvorschlägen positiv. Dass die Hochschule sich bezogen auf

die Konzipierung der beiden Studiengänge Expertise von Außen holt und sich hin-

sichtlich der zu begutachtenden Studiengänge zu einem solch frühen Zeitpunkt

einem Akkreditierungsverfahren unterzieht, ist aus Sicht der Gutachtergruppe

anerkennenswert. Zusammenfassend kommen die Gutachterinnen und Gutachter

zu dem Ergebnis, der Akkreditierungskommission der AHPGS die Akkreditierung

der Bachelor-Studiengänge „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswe-

sen“ sowie „Altenpflege und Management“ zu empfehlen.
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Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung der beiden Studiengangskonzepte

sowie der Studienbedingungen regen die Gutachterinnen und Gutachter Folgendes

an:

Studiengangübergreifende Empfehlungen:

- In der jeweiligen Prüfungsordnung ist zu verankern, dass die Hochschule

den Studierenden empfiehlt, neben dem Studium einer Berufstätigkeit im

Umfang von maximal 30% bis 50% der Normalarbeitszeit nachzugehen.

- In den beiden Modulhandbüchern sind die Begrifflichkeiten dahingehend

anzupassen, dass die als „Module“ bezeichneten Einheiten in „Themenbe-

reiche“ und die „Modulelemente“ in „Module“ umstrukturiert bzw. umbe-

nannt werden.

- In den Modulhandbüchern ist des Weiteren für jedes Modul Grundlagenlite-

ratur anzugeben, damit das wissenschaftliche Niveau der beiden Studien-

gänge gemäß hochschulischem Qualifikationsrahmen eingeschätzt werden

kann.

- Die Hochschule sollte Maßnahmen zur Realisierung eines ausgewogenen

Geschlechterverhältnisses der Studierenden und Lehrenden ergreifen. Kon-

kret bedeutet dies, dass bei der nächsten Besetzung von Professorenstel-

len bei gleicher Qualifikation Männer zu bevorzugen sind.

- Die Hochschule hat die Berufung und Besetzung bzw. Einstellung der bei-

den studiengangsspezifischen Professuren vor Studienbeginn anzuzeigen.

- Die Hochschule regt an, den Studierenden eine Ansprechperson zur Prakti-

kumsberatung zur Verfügung zu stellen.

- Die Gutachtergruppe hält einen Online-Zugang zu wissenschaftlichen Da-

tenbanken der Bereiche Gesundheit und Soziales für unverzichtbar.

- Die Ausstattung der Bibliothek im Hinblick auf wissenschaftliche Fachlite-

ratur ist defizitär und muss aus Sicht der Gutachtergruppe auch bezogen

auf die beiden Studiengänge dringend auf- und ausgebaut werden.

- Um ein akademisches Niveau zu gewährleisten empfiehlt die Gutachter-

gruppe, ein dem Studium vorangestelltes Propädeutikum einzurichten, das

die Studierenden an Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens heran-

führt.

- Englischsprachige Literatur sollte aus Sicht der Gutachtergruppe stärker

in die Lehre eingebunden werden. Das bestehende Angebot eines Kurses
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zum Erlernen von Wissenschaftsenglisch empfiehlt sie transparent zu ma-

chen.

- Die Gutachterinnen und Gutachter regen an, den Studierenden die Möglich-

keit von Auslandsaufenthalten einzuräumen, etwa im Rahmen eines Prakti-

kums, und die Realisierung dieser Auslandsaufenthalte auch zu fördern.

- Die Gutachtergruppe empfiehlt der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf

bezogen auf die Weiterentwicklung der beiden Studiengänge, sich profes-

soraler Expertise von außen zu bedienen.

- Die Gutachtergruppe empfiehlt der Hochschule den Markt zu beobachten

und eine Konkurrenzanalyse zu erstellen.

- Die Gutachtergruppe unterstützt den von den Studierenden geäußerten

Wunsch, das Studienangebot einer Gasthörerschaft - allen voran für die

Gruppe der Mitarbeiter der Diakonie - zu öffnen.

- Eine angemessene sächliche Ausstattung, z. B. hinsichtlich der Ausstat-

tung an Kopiergeräten, wird von der Gutachtergruppe als dringend notwen-

dig erachtet.

- Die Gutachtergruppe legt der Hochschule eindringlich nahe, eine Strategie

hinsichtlich einer Kooperation mit Trägern zu entwickeln und mit diesen

über den Tag hinaus in einen kritischen Dialog auf Augenhöhe zu treten.

Dabei ist es aus Sicht der Gutachtergruppe auch von hoher Wichtigkeit,

gemeinsam mit den Trägern Finanzierungsmodelle für die Studierenden

zu erarbeiten.

- Perspektivisch empfiehlt die Gutachtergruppe der Fliedner Fachhochschule

Düsseldorf, Forschungsaktivitäten (auch in interdisziplinärer Form) zu initi-

ieren und weiterzuentwickeln. Sie regt an, dabei auf die Expertise von

Instituten für angewandte Forschung zurückzugreifen.

- Die Gutachtergruppe empfiehlt, das Thema Interdisziplinarität in der Lehre

zu stärken bzw. stärker im Curriculum zu verorten.

- Die Gutachtergruppe regt an ein Alumni-Netzwerk aufzubauen, um Kontak-

te zur Praxis herzustellen.

- Die überarbeiteten, genehmigten und einer Rechtsprüfung unterzogenen

Prüfungsordnungen für beide Studiengänge sind vorzulegen.
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7. Beschluss der Akkreditierungskommission

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 14.02.2013

Beschlussfassung vom 14.02.2013 auf der Grundlage der Antragsunterlagen

und des Bewertungsberichts inklusive Gutachten der Vor-Ort-Begutachtung, die

am 04.12.2012 stattfand. Berücksichtigt wurden ferner Kommentare der Hoch-

schule zum sachlichen Teil des Gutachtens vom 25.01.2013.

Die Akkreditierungskommission der AHPGS diskutiert die Verfahrensunterlagen,

das Votum der Gutachtergruppe sowie die Kommentare der Hochschule.

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss:

Akkreditiert wird der in Teilzeit angebotene Bachelor-Studiengang „Beratung im

Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen“, der mit dem Hochschulgrad „Bachelor

of Arts“ (B.A.) abgeschlossen wird. Der erstmals zum Wintersemester 2013/

2014 angebotene Studiengang umfasst 180 Credits nach ECTS (European Credit

Transfer System) und sieht eine Regelstudienzeit von sieben Semestern vor.

Die erstmalige Akkreditierung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren und endet

gemäß Ziff. 3.2.4 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für

die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 25/2012 i.d.F. vom 23.02.2012) am

30.09.2018.

Für den Bachelor-Studiengang werden folgende Auflagen ausgesprochen: 

Rechtsgrundlage der Auflagenerteilung sind die „Regeln für die Akkreditierung

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 25/2012 i.d.F.

vom 23.02.2012).

1. Studieninteressierte und Studierende sind in geeigneter Weise darüber zu

informieren, dass das Studium nicht mit einer Vollzeittätigkeit vereinbar

ist.

(Drs. AR 25/2012: Kriterium 2.4)
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2. Die Prüfungsordnung ist nach der Genehmigung einzureichen. Die Prü-

fungsordnung ist einer Rechtsprüfung zu unterziehen.

(Drs. AR 25/2012: Kriterium 2.5)

3. Die Besetzung der studiengangsspezifischen Professur ist anzuzeigen. 

(Drs. AR 25/2012: Kriterium 2.7)

4. Die Begrifflichkeiten sind im Modulhandbuch dahingehend anzupassen,

dass die als „Module“ bezeichneten Einheiten in „Themenbereiche“ und

die „Modulelemente“ in „Module“ umstrukturiert bzw. umbenannt werden.

(Drs. AR 25/2012: Kriterium 2.8)

Die Umsetzung der Auflagen muss gemäß Ziff. 3.1.2 bis zum 14.11.2013 erfolgt

und entsprechend nachgewiesen sein.

Gemäß Ziff. 3.5.2 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und

für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 25/2012 i.d.F. vom 23.02.2012) wird

die Hochschule darauf hingewiesen, dass der mangelnde Nachweis der Auflagen-

erfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.

Freiburg, den 14.02.2013

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 12.12.2013

Am 29.10.2013 bzw. am 30.10.2013 hat die Fliedner Fachhochschule

Düsseldorf folgende Unterlagen zur Auflagenerfüllung eingereicht:

- Anschreiben zur Auflagenerfüllung,

- Überarbeitetes Modulhandbuch (Aktualisierte Fassung: Oktober 2013),

- Lebenslauf der Professorin, die den Studiengang leitet,

- Prüfungsordnung (Stand: 22. Oktober 2013),

- Rechtsprüfung der Prüfungsordnung.

Studieninteressierte und Studierende werden im Rahmen von

Informationsveranstaltungen der Hochschule und in der Studienberatung darüber
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informiert, dass das Studium nicht mit einer Vollzeittätigkeit vereinbar ist. Die

Notwendigkeit der Einschränkung der Berufstätigkeit ist auch in der

Prüfungsordnung (§ 2 Abs. 3) verankert.

Die Prüfungsordnung liegt vor. Sie wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.

Die Besetzung der Professur, die den Studiengang leitet, wurde angezeigt.

Die Begrifflichkeiten im Modulhandbuch wurden dahingehend überarbeitet, dass

die als "Module" bezeichneten Einheiten in "Themenbereiche" und die

"Modulelemente" in "Module" umstrukturiert wurden.

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss:

Bezugnehmend auf die eingereichten Unterlagen der Fliedner Fachhochschule

Düsseldorf stellt die Akkreditierungskommission fest, dass die im Beschluss vom

14.02.2013 ausgesprochenen und nachfolgend genannten Auflagen erfüllt sind:

1. Studieninteressierte und Studierende sind in geeigneter Weise darüber zu

informieren, dass das Studium nicht mit einer Vollzeittätigkeit vereinbar

ist.

2. Die Prüfungsordnung ist nach der Genehmigung einzureichen. Die

Prüfungsordnung ist einer Rechtsprüfung zu unterziehen.

3. Die Besetzung der studiengangsspezifischen Professur ist anzuzeigen.

4. Die Begrifflichkeiten sind im Modulhandbuch dahingehend anzupassen,

dass die als "Module" bezeichneten Einheiten in "Themenbereiche" und

die "Modulelemente" in "Module" umstrukturiert bzw. umbenannt werden.

Die Auflagenerfüllung ist somit abgeschlossen.

Freiburg, den 12.12.2013


